
GL~NNAR FOLKE SCMUPPERT 

Gemeinwohldefinition irn kooperativen ~ t a a t *  

A. Zur Maßstablichkeit des Gemeinwohls in einer 
sich verändernden Welt 

Daß der Staat und seine Verwaltung dein Gemeinwohl verpflichtet sind, gehört für uns 
auch und gerade angesichts allgegenwärtiger Wandlungsprozesse moderner Staatlich- 
keit zu den tradierten und Orientierung vermittelnden Gewißheiten. Von der Gemein- 
wohlverpflichtung staatlichen Handelns hören wir nicht nur den amtierenden Bundes- 
kanzler fast täglich sprechen, wir können sie auch - falls man verfassungstextliche 
Quellen bevorzugt' - in der Verfassung des Landes Rheinland-Pfalz von 1947 nachle- 
sen, in deren Artikel 1 es auszugsweise wie folgt heißt: 

„Der Staat hat die Aufgabe, die persönliche Freiheit und Selbständigkeit des Men- 
schen zu schützen sowie das Wohlergehen des einzelnen [. . .] durch die Ifenuirklichung 
des Gemeinwohls zu fordern. [...I Die Rechte und Pflichten der öffentlichen Gewalt 
werden durcli die naturrechtlich bestimmten Erfordernisse des Gerneinivohls begriindet 
und begrenzt." 

Das Gemeinwohl fiingiert also - so können wir festhalten - als Griind lind Grenze 
staatlichen Handelns. 

So verlockend es nun wäre, uns in dieser Maßstabseewißheit gemütlich einzurichten 
und von dort dem Wandel von Staatlichkeit gelassen zuzusehen, so unausweichlich ist 
auf der anderen Seite die Frage, ob zrnd wie sich der Gemeinii~ohlrnaß.srab selb.rr niögli- 
cherweise ändert, wenn die wichtigsten Adressaten des Gemeinwohlauftrages - der 
Staat und seine Verwaltung - sich ihrerseits ändern und wir es mit einem sich ziineh- 
mend verändernden Verständnis des Staates und seiner Aufgaben zu tun haben.' 

* 
Überarbeitete lind aktualisierte Fassung eines am 13. Juni 1999 in der Berlin-Rrandenburgischen 
Akademie der Wissenschaften (Arbeitsgruppe Gemeinwohl und Gemeinsinn) gehaltenen Vortra- 
ges; die Vortragsform wurde beibehalten. 

I Vgl. fiir die Bezugnahme auf das Gemeinwohl in Rechtstexten und Gerichtsentscheidungen Häber- 
le 1970. 

' Vgl. Schiippert 199Sc. 



Dementsprechend spricht die Weltbank - ein im ubiquitären Urbanisierungsprozeß 
von Staat und Gesellschaft sicherlich zentraler Akteur - in ihrem Jahresbericht 1997 
von der Ralle des Staates in einer sich iindernden ~ . ' e l t . ~  Daran anknüpfend sollen sich 
unsere Überlegungen beschäftigen mit der Rolle des Gemeinwohls in einer sich verän- 
dernden Welt, mit der Rolle des Gemeinwohls angesichts eines sich wandelnden Staats- 
und Vem~altungsverständnisses. Es spricht viel dafur, daß die Rolle des Gemeinwohls 
im absolutistischen Wohlfahrtsstaat und seiner Policeywissenschaft anders zu bestim- 
men ist als im - wie er immer häufiger genannt wird4 - modernen Gewiihrleistzmgs- 
staut: die Rolle der staatlichen Beufirkung des Gemeinwohls wandelt sich, -das können 
wir hier als These formulieren und wäre an anderer Stelle näher zu begründen5 - zur 
Rolle der staatlichen Gemeinit.ohlsicl7erung, also der Aufgabe, eine sich im Binnenbe- 
reich plrtralisierende und im Außenbereich entgrenzende öffentliche Verwaltung auf 
Gemeinwohlkurs zu halten. Was in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit rücken muß, 
ist die zunehmende Notwendigkeit institzrtioneller Sicherungen des Gemeinivohls und 
die Entwicklung von Bausteinen der ~emeinwohlsicherun~': Sicherung der Gemein- 
wohlorientierung einer sich verändernden Staatlichkeit also als Zukunftsaufgabe von 
Staats- und Verwaltungswissenschaft. Angesichts der immer brüchiger werdenden 
Gleichung „Öffentliche Aufgaben - Aufgabenwahrnehmung durch die öffentliche Ver- 
waltung - Verwirklichung des Gemeinwohls" und des damit einhergehenden „Ver- 
schwinden[~] der Gewißheit, daß staatlicl~e Ausführung eines Parlamentsgesetzes Ge- 
meinwohlfähigkeit" garantiert,7 stellt sich immer dringlicher die Frage, „welche Formen 
etwa von Venvaltungspluralisiening oder Verfahrensgestaltung Gemeinwohlmaßstäben 
noch genügen und welche nicht".' 

Heute können wir nur einen kleinen Ausschnitt aus dem Generalthema der Maßstäb- 
lichkeit des Gemeinwohls in einer sich verändernden Welt behandeln, nämlich die Rol- 
le des Gemeinwohls im kooperativen Staat, in einer Welt also, in der der Staat Gemein- 
wohlbeiträge nicht-staatlicher Akteure induziert, sie in sein Verwaltungshandeln 
integriert, an sie anknüpft oder sie gar mit rechtlicher Bindungswirkung ausstattet. Da- 
mit sind wir - in dieser Schnelligkeit ungewollt - bei der erst später zu vertiefenden 
Einsicht, daß wir es offenbar mit einer Mehrznhl von Gemeinwohlakteuren zu tun ha- 
ben, ein Befund, der uns dazu animiert, aus akteursspezifischer Perspektive einen Blick 
auf drei Gemein\ilohlszenarien z i i  werfen. 

Vgl. Internationale Bank für WiederaufbauIWeltbank, Weltentwicklungsbericht 1997. 
Vgl. stellvertretend Hoffmann-Riern 1999. 
Mögliclienveise in einer das vorn Verfasser arn Wissenschaftszentnim Berlin (WZB) durchgeführte 
Forschungspro)ekt ,.Gemeinwohl und lnstitutionenbildung" abschließenden Publikation. ' Weiterfuhrend zum Stichwort „Gemeinwohlsicherung'. Trute 1996a sowie Trute 1999a. S. 13 ff. 
Möllers 1999, S. 201. 

"bd. 



GEbfEINWOHLDEFINITION 1M KOOPERATIVEN STAAT 

B. Gemeinwohlszenarien 

I. Das etatistische Szenario: Der Staat und seine Bürokratie als alleiniger 
Interpret und Venvirklicher des Gemeinwohls 

Als Szenarienmaler dient uns insoweit der Potsdamer Politik- und Verwaltungswissen- 
schaftler Werner Jann, der vorschlägt' die folgenden vier normativen Bilder der öffent- 
lichen Verwaltung typologisch zu unters~heiden:~ 
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Jann 1998. S. 26 1 .  



Was das uns in diesem Zusammenhang besonders interessierende Modell der von 
Jann sogenannten „autonomen Verwaltung" angeht, so beschreibt er die der Verwaltung 
in diesem Modell zukommende Funktion wie folgt: 

„Die Funktion öffentlicher Organisationen besteht in diesem Idealtypus darin, das 
Gemeinwohl zu verwirklichen; eine institutionelle Trennung zwischen Politik und Ver- 
waltung gibt es dabei nicht und sie ist auch nicht notwendig. Dies ist die Verwaltung 
des nach innen wie außen souveränen, traditionellen Obrigkeitsstaates. 

Normative Grzmdlage ist das a priori vorhandene Gemeinwohl, das ,nurL erkannt 
und umgesetzt werden muß. Darin besteht die eigentliche Aufgabe des Staates, und niir 
er ist dazu in der Lage. Der Staat wiederum besteht aus seinen loyalen Beamten. Zentra- 
les Merkmal dieses Beamtenkörpers sind gemeinsame moralische, ethische und profes- 
sionelle Werte, die nicht nur durch eine spezifische Sozialisation vermittelt werden 
können, sondern z. B. auch durch Wissenschaft und Technolo ie. Organisationsprinzip 

$0 der öffentlichen Verwaltung ist die autonome Bürokratie [. . .]." 
Man wird einwenden wollen und diirfen, daß über dieses Modell die Zeitläufe hin- 

weggegangen sind - so spannt etwa Renate Mayntz in ihrem Beitrag über „Interessen- 
verbände und ~emeinwohl"" den Bogen von der VorsteIlung des 19. Jahrhunderts, es 
sei die Pflicht des Staates, das Gemeinwohl zu bestimmen und zii wahren, bis zu dem 
lakonischen Befund, daß der Staat in einer enthierarchisierten Gesellschaft das „Mono- 
pol in der Definition des Gemeinwohls verloren" habe. So steht der Staat - um mit 
Helmut Willke zu sprechen1' - entzaubert vor uns, fragen wir uns erstaunt, wohin die 
vorher beim Staat gelegene Definitionsmachtfiir das Gemeinwohl enteilt sein mag und 
fühlen uns erinnert an die Brechtsche Frage: „Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. 
Aber wo geht sie hin?" 

11. Das Auslieferungs-Szenario: Preisgabe des Gemeinwohls an die 
organisierten Interessen 

Hier haben wir es fast mit einem Überangebot von Szenanenmalern zu tun: Wir könn- 
ten mit Fritz W. Scharpfs besorgter Frage nach der ,.Handlungsfahigkeit des Staates am 
Ende des 20. Jahrhunderts" beginnen,': da der moderne Staat als fragmentierter, polyar- 
chischer und vielfach vernetzter Staat in seiner Beschaffenheit an den „Staat des hohen 
Mittelalters" gemahne; wir könnten fortsetzen mit der von March und Olsen vorgestell- 
ten Staats- und ~ e r w a l t u n g s t ~ ~ o l o ~ i e , ' ~  in der eines der vier Staatsmodelle, nämlich der 
Corporate Bargnining State dadurch gekennzeichnet ist, daß in ihm gewonnene Wahlen 
nicht mehr ein umfassendes Mandat zur Gesellschaftsgestaltung vermitteln, sondern 
„nur" noch einen - wenn auch besonderen - Pla~z am Verhandlzingstisch. Die staatliche 
Bürokratie ist in diesem Modell nicht mehr unparteilicl~es Instrument, das Rollenver- 

In Ehd.. S. 262. 
I' Vgl. Mayntz 1992. 
I' Vgl. Willke 1983. 
l3  Scliarpf 1992, S. 93. 
'"gl. MarchiOlsen 1989. 
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ständnis der öffentlichen Bediensteten ist das von Schlichtern, VerhandllrngsJihrern 
lind Konfliktmittlern. 

Unser eigentlicher Szenarienmaler aber soll Dieter Grimm sein, der unlängst auf dem 
Bonner Verfassungskongreß zum 50-jährigen Bestehen des Grundgesetzes wie auch 
schon in seinem Beitrag über die Verbände den paktierenden Staat als verfassungsge- 
fahrdend ausgemacht hat: 

„Für die Verfassung haben die Veränderungen zwei miteinander verbundene Folgen. 
Zum einen gibt es nun Teilhaber an politischen Entscheidungen, die nicht in den Legi- 
timations- und Verantwortungszusammenhang einbezogen sind, dem die Verfassung 
die staatlichen Entscheidungsträger unterwirft. Weder sind sie aus allgemeinen Wahlen 
hervorgegangen oder wenigstens auf solche rückführbar, noch müssen sie sich einem 
Wählerurteil über ihre Leistungen stellen oder vor den Kontrollgremien fiir die organi- 
sierten Staatsorgane zur Rechenschaft ziehen lassen. Die Verfassung erfaßt also ihrem 
Anspruch zum Trotz politische Herrschaft nur noch fragmentarisch. Neben den von ihr 
eingerichteten und regulierten Organen existieren parakonstitutionelle Entscheidungs- 
träger. Zzrm anderen werden die bestehenden Entscheidungsorgane und -verfahren 
wenn schon nicht bedeutt~ngslos, so doch zumindest entwertet. Das gilt insbesondere für 
das Parlament und die parlamentarische Gesetzgebung, von deren Funktionieren das 
System in demokratischer und rechtsstaatlicher Hinsicht abhängt. Im selben Maß, wie 
kooperative Entscheidungsformen vordringen, fallt ihr Entscheidungsbeitrag aus oder 
verliert an Gewicht. Ähnliches gilt für die Gerichte, die die Einhaltung der Gesetzes- 
bindung überwachen. Informelle Verstandigungen entziehen sich ihrer Prüfung. Die 
Verfassung verliert dadurch an rationalisierender Kraft fur den politischen Prozeß und 
nimmt den Charakter einer Teilordnung an, die die Herstellung kollektiv verbindlicher 
Entscheidungen nach Kompetenz und Verfahren nicht mehr abschließend regelt. Die 
Verbände werden auf diese Weise neben weiteren, zum Teil aus derselben Quelle ge- 
speisten Erscheinungen zu einem Teslfall für die Überlebenskraj des Verfassungs- 
staats."15 

Dieses Auswandern des paktierenden Staates aus dem Steuerungsanspruch des Ver- 
fassungsrechts ist natürlich um so bedenklicher, je mehr wir - was im demokratischen 
Verfassungsstaat ein naheliegender Gedanke ist - dazu neigen, die Verfasung als das 
zentrale und verbindliche Gemein~vohldokument anzusehen; in diesem Sinne heißt es 
bei Josef Isensee unter der Überschrift „Das Gemeinwohl als Regelungsthema des Ver- 
fassungsgesetzes" wie folgt: 

,,Das Verfassungsgesetz hat folglich einen bestimmten, unterscheidbaren Plan von 
der richtigen Ordnung des Staates zu geben, das Gemeinwohl also zu konkretisieren. 
Das bedeutet nicht, daß dieses Konzept vollständig und endgültig sein müßte oder auch 
nur sein könnte. Die Verfassung kann nur einen Teilentwurf festschreiben, weil sie den 
Freiraum der Bürger wahren und den politischen Prozeß offenhalten muß. Das Verfas- 
sungsgesetz er-illt die Konkretisierungsalifgabe in dreifacher Hinsicht: 

'' Grimm 1995, S. 665. 



1 .  in der Bestimmung der Gemeinwohlinhalte (Menschenwürde, soziale Gerechtigkeit), 

2. in der Verteilung der Aufgaben zur Gemeinwohlhervorbringung zwischen Staat und 
Grundrechtsträgern, 

3. in der Regelung der staatlichen Kompetenzen und Verfahren zur Entscheidung der 
offenen, konkreten Inhalte des Gemeinwohls. 

Die erste Regelungsaufgabe ist fakultativ; hier hält sich das Grundgesetz denn auch 
planmäßig zurück. Die zweite ist um der individuellen und der gesellschaftlichen Frei- 
heit willen unabweislich. Sie wird durch die Gewährleistung der Grundrechte, zumal 
der Status-negativus-Rechte, erfüllt. Mit der Erfüllung der dritten, ebenfalls notwendi- 
gen Regelungsaufgabe definiert das Gnindgesetz die freiheitliche, parlamentarische, 
gewaltenteilige Demokratie und den ~öderalismus."'~ 

111. Das Moderationsszenario: der Staat als Gemeinwohlmoderator 
und Gemeinwohloptimierer 

Als Szenarienmaler können wir hier jemanden aus einer „ganz anderen Ecke" bemühen, 
nämlich aus dem Bereich der Kommunalverwaltung, und zwar den Vorsitzenden der 
Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Venvaltiingsvereinfachung (KGSt), der in einem 
Artikel über den Wechsel des Leitbildes von der Dienstleistzlngskommune zur Biirger- 
kommune über diese bürgerorientierte Gemeinde folgendes ausgeführt hat: 

„Die Kommune kann das Gemeinwohl auf ihrem Territorium nicht allein fordern, 
weil auch die Wirtschaft, der sog. Dritte Sektor (Vereine, Verbände, Kirchen) und die 
staatlichen Ebenen Land (Polizei, Schulen), Bund und EU zum Gemeinwohl vor Ort 
beitragen - und selbstverständlich auch die Bürgerinnen und Bürger selbst. Diese Sicht 
zwingt die Kommune zur Bescheidenheit, weil sie die Optimierung des Gemeinivohls 
mit anderen teilen muJ, sie eröffnet ihr auch Chancen. Wer sonst als die durch Wahlen 
(und zwar auf das Temtorium begrenzte Wahlen) legitimierte Kommune kann die Bei- 
träge der verschiedenen Akteure so biindefn, daß das Optimum an Gemeinwohl erreicht 
wird? Die ihr so gebotene Chance verlangt Denken und Handeln in Netzen, eine Kom- 
petenz. die sich Politik und Verwaltung erst erwerben müssen."" 

Mit diesem Szenario haben wir den Staat bzw. die öffentliche Verwaltung als Ge- 
meinwohlmonopolisten lnngst verlassen, haben die Zwischenstufe des korporatistischen 
„private government", also der organisierten Interessen als kondominialen Regierungs- 
teilhabern durchschritten" iind finden uns im Ergebnis bei in Netmerkstrukturen mit- 
einander verflochtenen Gernein~vohlakteuren, eine Entwicklung, die von Renate 
Mayntz so gezeichnet worden ist: 

„Der Staat hat jedoch das Definitionsmonopol für das verloren, was als Gemeinwohl 
gilt. Das immer nur in Teilaspekten konkret formulierte Gemeinwohl ist - immer vor- 
läufiges und revidierbares - Ergebnis einer fortdauernden Auseinandersetzung, an der 

I b  lsensee 1988, Rn. 108. 
" Plamper 1998, S. 12. 
l 8  VgI. dazu Lehmbmch 1996. 
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neben staatlichen Instanzen andere Verbände und sonstige nicht-staatliche Akteure, 
sachverständige in Beiräten und vor allem die durch die Medien repräsentierte Öffent- 
lichkeit beteiligt sind. Wenigstens in manchen Bereichen erscheinen damit die kontinu- 
ierlichen bi- oder trilateralen Beziehungen des Neokorporatismus - wenn es sie denn 
vorher tatsächlich gegeben hat - durcl~ gropere innerorganisatorische Policy-Nerz- 
werke abgelöst."' 

C. Zur Teilbarkeit der Gemeinwohlverantwortung und zur 
Pluralität der Gemeinwohlakteure 

I. Vom staatlicl~en Gemeinwolilmonopol zum pluralistischen 
und prozessualen Gemeinwohltatbestand 

Daß der Staat „das Definitionsmonopol fiir das verloren hat, was als Gemeinwohl gilt" 
und daß wir es mit einer Vielzahl von Gemeinwohlakteuren zu tun haben, die nicht nur 
fiir sich reklamieren, Beitrage zum Gemeinwohl zu leisten, sondern von denen - z. B. 
von der Rechtsordnung - solche Beiträge auch erwartet werden, ist ein inzwischen so 
unstreitiger Befund, daß es hier geniigen mag, ihn und seine sich andeutenden Konse- 
quenzen durch einige wenige Lesefrüchte zu illustrieren. 

I .  Peter Häberfes Wanderungsbejilnd 

Peter Häberle hat an einer Vielzahl von Beispielen aus der Gesetzgebung nachgezeich- 
net, in welchem Umfang nicht-staatliche Akteure in den Prozeß der Bestimmung des- 
sen, was als Gemeinwohl gelten soll, einbezogen werden und diesen Vorgang als ein 
Vordringen des Gemeinwohls in den Bereich der Gesellschaft bezeichnet: 

„Der Staat selbst hatte kein Monopol auf das Gemeinwohl (mehr). Es finden sich 
zahlreiche Tatbestände, in denen Adressaten von Gemeinwohlaufgaben und -kompe- 
tenzen nichtstaatliche Gnippen, Organe oder Gremien sind - insbesondere im öffentli- 
chen Raum. Das Gemeinwohl ist zwar nicht vom Staat ,abgewandertL, wohl aber in an- 
dere Bereiche vorgedrungen, die als nichtstaatliche Bereiche traditionellerweise der ,Ge- 
sellschaft' und dem Privaten nigereclinet werden. Diese Entwicklung spiegelt sich in der 
Gesetzgebung. Sie erkennt damit ein öffentliches Interesse in Bereichen an, in denen es 
nach bisheriger Auffassung nichts verloren hatte."" 

2. Vom Gemeinwohl a priori zum Gemeinwohl ex processu 

Jeder Verlust des Definitionsmonopols für das Gemeinwohl hat - welche Instanz auch 
immer dieses Monopol fiir sich beanspruchen konnte - bestimmte angebbare Konse- 
quenzen: gibt es eine Plurnlität von Gemeinwol7lakteuren, so bedarf es eines wie auch 
immer gearteten Verfalzrens, um die von ihnen eingebrachten, in der Regel durchaus 

19 Mayntz 1992, S. 32. 
'O Häberle 1970, S. 32 ff. 



ui.rterschicdlichen Gemein~vokla.~pekte zu den1 zu verdichten, was - um die Mayntzsche 
Formel erneut zu verwenden - als Gemeinwohl gelten soll. Daß damit der Verfahrens- 
gedanke in den Mittelpunkt der Gemeinwohlproblematik rückt, entspricht inzwischen 
allgemeiner Auffassung; als Zeugen dafür wollen wir Hans-Detlef Horn bemühen, der 
in einem Beitrag mit dem schönen Untertitel „Zur Suche nach Organisationsprinzipien 
im Kampf ums Gemeinwohl'' dazu folgendes ausgefuhrt hat: 

„Der Verfassungsstaat (westlicher Prägung) geht weder von einer apriorischen, me- 
taphysischen Vorfindlichkeit konkreter Gemeinwohlinhalte aus noch toleriert er den 
aiitokratisch-totalitären Oktroy definierter Gemeinwohl,wahrheiten4. Was er vielmehr 
akzeptiert, ist die unabweisbare Vorfindlichkeit des geselIschafilichen Pluralismus, d. h. 
die Vielheit und Vielfalt der vorherrschenden individuellen wie gesellschaftlich- 
kollektiven Besonderheiten und ihrer unterschiedlichen, aber vom solidarischen Willen 
zur Staatlichkeit getragenen Vorstellungen vom ,gutenG Zustand des Gemeinwesens. 
Konsequenz ist die Menschenwürde und die gleiche Freiheit aller als Gemeinwohlprä- 
missen. Die individuellen Impulse nimmt der Verfassungsstaat in seine geschichtliche 
Wirklichkeit auf und fuhrt die widerstreitenden Positionen zusammen, soweit die ihm 
existentiell aufgegebene politische Einheit dies erfordert. ,Sein ' Gemeinwohl ,entstehtc 
im (Troger-)Pluralismus teils staatlicl7er. teils individuell-gesellschqfrlic/~er Veranfivor- 
tungsheiträge. Damit entzieht sich die Gemeinwohlidee einer statischen Erfassung; in 
den Vordergrund rückt der Prozeß der ~emeinwohlwerdung."" 

Regulieren also Kompetenz und Verfahren das Gemeinwohl, so  entsteht es - wie 
Häberle es treffend ausgedrückt hat - in processu: 

„Die Bestandsaufnahme der mannigfachen Anhörungs- und Mitwirkungsrechte pri- 
vater Beteiligter und Interessengruppen, die heute im Rahmen von Venvaltungsverfah- 
ren im Zusammenhang mit Tatbeständen öffentlichen Interesses normiert sind, also das 
öffentliche Interesse ,exprocessuL entstehen lassen, verlangt eine Überprüfung der 
Funktion von ,VerwaltungL schon an dieser Stelle. Denn in diesen Verfahrensvorschrif- 
ten und Kompetenzbestimmungen zugunsten pluralistischer Beiräte etc. kommt eine 
tiefgreifende Wandlung zum Ausdruck: Das von der Verwaltung zu realisierende öf- 
fentliche Interesse ist hier nicht mehr selbstverständlich vorgegebene Größe. Es wird 
vielmehr mit Hilfe im Verfahren zur Geltung kommender betroffener pluraler und pri- 
vater Interessen mitkonstitiiiert."'I 

3. Zur BegrifJSsprache des Veränderungsprozesses: pluralistischer 
und prozessualer G e m e i ~ ~ ~ : o / ~ l t a t b e s ~ n d  

Will man die zentrale Bedeutung des Verfahrensmoments fur die Gemeinwohlbestim- 
miing auf den Begriff bringen, so kann man mit Peter Häberle von einem pluralistischen 
und - spiegelbildlich - von einein prozessualen Gemeinwohltatbestand sprechen. Was 
zunächst den pluralistischen Gemeinwohltatbestand angeht, so spiegelt er die dem plu- 
ralistischen Verfassungsstaat eigene und ihn kennzeichnende Pluralität der Gemein- 
wohlakteure: 

" Horn 1993. S. 548 f. 
?' Häberle 1970. S. 52. 



„In jüngster Zeit normiert der Gesetzgeber zunehmend pluralisfische Gernein~vohl- 
ta~bestände. Das entspricht dem Selbstverständnis der Gegenwart und vor allem der - 
offenen - Verfassung. Denn das GG setzt eine Vielzahl von Gesichtspunkten öffentli- 
cher Interessen voraus, die in ,praktische Konkordanz' (Hesse) zu bringen ständige - 
verfahrensbedingte - Aufgabe der Staatsfunktionen als normativer Gemeinwohlfunk- 
tionen - unter Mithilfe nichtstaatlicher Gremien (wie Beiräte und Pluralgruppen) - ist. 
Die vielerlei Gemeinwohlinhalte der Verfassung werden so oft in ein einziges Gesetz 
,projiziertG, der Ausgleich und ihre Zusammenordnung seiner Interpretation zur Aufga- 
be gemacht. 

Die gesetzgeberischen Tatbestände sind insofern ein echter Spiegel für den öffentli- 
chen Pluralismus der über den ,Staatc in die Öffentlichkeit hinausweisenden Gemein- 
wohlvorstellungen heutiger Zeit. Sie erscheinen als Bestätigung der pluralistischen 
Gerneinwohltheorie (Fraenkel). Der Gesetzgeber gibt diesen Pluralismus ,nach unten' 
weiter, sofern dieses Bild angesichts der arbeitsteiligen Gemeinwohlkonkretisierung 
durch die drei Staatsfunktionen überhaupt noch brauchbar ist."" 

Der prozessuale Gemeinwohltatbestand bringt die Notwendigkeit auf den Begriff, die 
Vielzahl der Gemeinivohlbeiträge in zrnd durch Verfahren zu integrieren und so das 
Gemeinwohl in einem pluralen Schöpfiingsakt zu konstituieren: 

„Der prozessuale Gemeinwohltatbestand straft das Dogma von der ,Undurchdring- 
lichkeit', ,ÜberparteilichkeitL, Objektivität und Vorgegebenheit des Gemeinwohls eben- 
so Lügen wie das von seiner ,StaatlichkeitL. Denn die Einbeziehung der ,pluralisti- 
schen' Interessen in den Vorgang der Artikulierung der öffentlichen Interessen in einem 
bestimmten tatbestandsmäßigen Zusammenhang ist nicht allein vom privaten Rechts- 
schutzgedanken aus faßbar und legitimiert. Die pluralistischen, privaten Interessen tre- 
ten nicht ,von außen' einem vorgegeben gedachten öffentlichen Interesse ,gegenüberL - 
als private Rechte oder Ähnliches. Vielmehr sind sie von mitkonstituierender Bedeu- 
tung für diese Interessen, die die kompetenten Instanzen nach Durchführung des Ver- 
fahrens als ,öffentlichec Interessen qualifizieren."'4 

11. Drehbücher fur eine Rollenverteilung unter den beteiligten 
Gemeinwohlakteuren 

Haben wir es also im pluralistischen Verfassungsstaat mit einer Pluralität von Gernein- 
ivohlakteuren zu tun, so liegt es in der Konsequenz dieses Befundes, darüber nachzu- 
denken, welche Rolle den jeweiligen Akteuren in der „offenen Gesellschaft der Ge- 
meinwohlinterpretenA zukommt und wie sich ihre jeweilige Rolle von der Warte einer 
übergeordneten Gen1ein1vohlchoreograpl7ie wohl beschreiben ließe. Wessen es also 
bedürfte, ist das Konzipieren und Schreiben von Drehbüchern, mit deren Hilfe sich die 

l3 Ebd.. S. 60. 
24 Ebd.. S. 88. 
25 In Anknüpfung an den beriilimt pewordenen Aufsatz von Peter Häberle 1970: Die offene Gesell- 

schaft der Verfnssunpsinterpreten. Ein Beitrag zur pluralistischen und prozessrialeii Verfassungsin- 
terpretation. 



jeweiligen Akteure über „ihren Part" im Prozeß der prozeduralen Gemeinwohlliervor- 
bringung vergewissern könnten. 

Wenn wir recht sehen, kommen für die Rollenverteilung unter den beteiligten Ge- 
meinwohlakteuren vor allem zwei Drehbiicher in Betracht, und zwar eines von der Ge- 
sellschaft bzw. dem Bürger her gedachtes und ein vom Staat und seiner Verwaltung her 
konzipiertes: 

I .  Das Drehbuch des Subsidiaritätsprinzips 

Als Autor einer modernisierten Fassung dieses klassischen Drehbuchs des Subsidiari- 
tätsprinzips können wir noch einmal Hans-Detlef Horn bemühen, der zum Regulativ 
des Subsidiaritätsprinzips als Fzmkfionssperre gegenüber einem sich allzuständig fuh- 
lenden staatlichen Akteur folgendes ausgeführt hat: 

„Es gebietet dem Staat, den Selbstregulie~ngskr'iften der Gesellschaft ihren ur- 
sprünglichen Freiraum zu helassen, soweit sie fähig und bereit sind, gemeinwohlkon- 
form zu handeln. Das Subsidiaritätsprinzip ist so das nicht hinweg zu denkende grund- 
legende Prinzip für die verfassungsstaatliche Konzeption der pluralistischen 
Gemeinwohlvenvirklichung: Den Individuen und gesellschaftlichen Gruppen kommt 
der Vorrang in der Wahrnehmung und die vorrangige Verantwortung fiir das allgemeine 
Wohl des Gemeinwesens, das sie bilden, zu."26 

Horn nimmt hierbei Bezug auf einen der prominentesten Verfechter des Subsidiari- 
tätsgedankens - gemeint ist Josef Isensee - der den Vorrang nicht-staatlicher Gemein- 
wohlakteure bündig wie folgt formuliert hat: 

„Der Staat darf erst dann tätig werden, wenn die gesellschaftlichen Kräfte nicht aus- 
reichen, um die Aufgaben zu erfüllen, die das Gemeinwohl stellt. [...] Nur soweit die 
freie Initiative die Forderungen des Gemeinwohls nicht erfüllt, darf die öffentliche Ge- 
walt tätig werden."27 

Dieses Klassiker-Drehbuch des Subsidiaritätsprinzips enthält sicherlich einen richti- 
gen Kern und ist durchaus hilfreich, wenn es sich um bipolare Akteurskonstellntionen 
handelt, also um ein schlichtes Nebeneinander von staatlichen und privaten Gemein- 
wohlakteuren oder Anbietern öffentlicher Leistungen. Als generelles Drehbuch erweist 
es sich angesichts der schon erhobenen Befunde zum pluralistischen und prozessualen 
Gemeinwohltatbestand als nicht hinreichend differenziert; es ist unterkomplex, und 
zwar vor allem aus zwei Gninden: 
- Es denkt - auf der Makroebene gewissermaßen - in den überkommenen Gegensatz- 

paaren von staatlich-privat, von Staat und Gesellschaft und ist damit nicht in der La- 
ge, annliltisch wie konzeptionell das „Z~vischenreich" zu erfassen, in dem sich Ge- 
meinwohlfindung in processu, d. h. im Zusammenwirken von staatlichen, halb- 
staatlichen und privaten Akteuren vollzieht. Womm es aber gerade geht, ist, in analy- 
tischem wie in konzeptionellem Denken die bipolaren, scheinbare Gewißheit ver- 
schaffenden Unterstände zu verlassen und über Gemeinwohlfindung jenseits von 
Markt und Staat nachzudenken. 

Horn 1993, S. 568. 
*' lsensee 1968, S. 72,273. 
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- Es verkennt ferner - auf der Mikroebene gewissermaßen - , daß der Gegensatz zwi- 
schen voraussetzungsloser gesellschaftlicher Freiheit und staatlichem Freiheitsein- 
griff mehr und mehr brüchig wird, individuelle Freiheit vielmehr zunehmend eine 
voraussetzungsvolle Angelegenheit ist, nämlich abhängig ist von einem vom Staat, 
seiner Rechtsordnung und seiner Verwaltung zu schaffenden und zii implementie- 
renden Entfaltungsrahmen persönlicher Freiheit. 

2. Das Drehbuch der Veranhz~ortungsstufing und der Verantworttrngsteilung 

a) Das Konzept der Verantwortungsstufung 

Das gemeinte Drehbuchkonzept kann zunächst mit dem Begriff der Verantwortungsstu- 
fÜngb8 bezeichnet und zusammengefaßt werden. In dem Konzept einer abgestuften 
Verwaltungsverantwortung geht es um die Standortbestirnmung und Rollenzuweisung 
der öffentlichen Verwaltung im Verhältnis zu nichtstaatlichen Funktionsträgem aus den 
Bereichen von Wirtschaft und Gesellschaft, dem privaten und dem dritten Sektor; der 
Begriff der Verantwortungsstufung fungiert insoweit als ChiffreJiir die Intensität staat- 
licher Auj;pabenwahrnehm~rng in bezug auf die eigenhändige Zielverwirklichung durch 
den Staat. Als Abbreviatur umschreibt er typisierend den Umfang staatlicher Verpflich- 
tung für die Erreichung bestimmter Ziele. Wir haben es also bei der Verantwortungsstu- 
fung mit einer zentralen Stellschraube zu tun, mit der zweierlei reguliert werden kann, 
niimlich einmal die Intensität der staatlichen Aufgabenwahrnehmung bzw. der staatli- 
chen Leistungstiefe und zum anderen - was damit zusammenhängt - die Aufgabenver- 
teilung zwischen staatlichen und gesellschaftlichen ~ k t e u r e n . ' ~  

Es besteht inzwischen weitgehend Konsens darüber," daß man drei Grundtypen der 
Verwaltungsverantwortung unterscheiden sollte, nämlich die Erfullungsverantwortung, 
die Gewährleistungsverantwortung und die Auffangverantwortung. 
aa) Die ErRillungsverantwortung 
Von einer Erfüllungs- oder Ergebnisverantwortung kann man dann sprechen, wenn der 
Staat selbst - sei es durch seine eigenen Behörden oder von ihm beherrschte Verwal- 
tungstrabanten - f i r  die Erfüllung bestimmter Aufgaben verantwortlich ist, und zwar in 
der Weise, daß er diese Aufgaben in eigener Regie wahrnimmt und nicht an Dritte dele- 
giert. Diese vor allem in der klassischen Ressortgliederung - Inneres, Äußeres, Vertei- 
digung, Finanzen und Justiz - sich widerspiegelnden Aufgabenbereiche sind in der 
Regel durch ein staatliches Wahrnehmungsmonopol gekennzeichnet - Beispiele: Poli- 
zei, Rechtsschutzgewäh~ng, Finanzverwaltung - sowie dadurch, daß der Staat zu ihrer 
Wahrnehmung ein spezifisch staatsnahes Personal einsetzt, nämlich die nach Art. 33 
Abs. 4 GG fur die Ausübung von Hoheitsbefugnissen vorgesehenen Berufsbeamten. 
bb) Die Gewährleistiingsverantwoming 
Von gänzlich anderer Stniktiir ist die Gewährleistungsverantwortung des Staates, mit 
der der Staat im Sinne einer Rahmenveranfwortut~g zwar das Verhalten Dritter zu steu- 

28 Vgl. grundlegend zum Begriff der Verantwortungsstufung Schmidt-Aßmann 1976 sowie Schmidt- 
Aßmann 1993. 

29 Weiterfiihrend dazu Trute 1996a sowie Trute 1996b. 
Vgl. Hoffmann-Riem 1997; Schiippert 1998a. 



em versucht, nicht aber als Garant bestimmter Ergebnisse auftritt. Staat und Verwaltung 
konzentrieren sich auf die Gewährleistung der Erfiillung nach wie vor als öffentlich 
angesehener Aufgaben; sie sehen ihre eigentliche Aufgabe zuallererst in einer Steue- 
rung, nicht unbedingt auch in der Erbringung öffentlicher Aufgaben (von „providing" 
zu „enabling"). Mit diesem Rollenverständnis öffnet sich der Blick auf eine Fülle neuer 
Handl~ingsformen des Staates, die durch Orientierung, Rahmensetzung und Moderation, 
generell die Zzisamrnenarbeit mit nichtstaatlichen Akteuren und Einrichtungen in Netz- 
werken und Partnerschaften gekennzeichnet sind.)' 

Diese so gekennzeichnete Gewährleistungsverantwortung äußert sich - über den Ko- 
operationsaspekt hinaus - vor allem in einer ~e~ulierun~sverantwort~~n~~~ als Konse- 
quenz von flächendeckenden Privatisierungen - siehe die Beispiele von Bahn und Post 
- als auch in einer Überwachungsverantwortung des Staates, da die staatliche Aufsicht 
als unverzichtbares Scharnier des Übergangs von der Erfüllungs- zur Gewährleistungs- 
Verantwortung fungiert. 
cc) Die Auffangverantwortung 
Die Auffangverantwortung des Staates sitzt - um ein Bild aus der Welt des Fußballs zu 
verwenden - auf der Reservebank, solange das Spiel gut läuft, wird aber in dem Mo- 
ment aktualisiert, in dem gemeinwohlrelevante Steuerungsdefizite zu konstatieren sind. 
Im Falle eines solchen Steuerungsdefizits kann der Staat korrigierend oder substituie- 
rend tätig werden, etwa durch Nutzung seines Rechts zur korrigierenden Intervention 
(Beispiel: Untersagung des Betriebes einer schädigenden Anlage); eine andere Form der 
Auffangverantwortung ist die Abfederungsverantwortzing, bei der der Staat die Aufga- 
benwahmehmung durch Dritte nicht korrigiert, aber z. B. für nachteilig Betroffene Hil- 
fen bereitstellt (z. B. Sozialhilfe im Falle des Versagens der arbeitsmarktpolitischen 
Steuerung). 

b) Das Konzept der Verantwortungsteilung 

Geht es beim Konzept der Verantwortungsstufung um ein Konzept zur Steuerung der 
Intensität staatlicher Aufgabenwahmehmung (Leistungstiefe), so rückt beim Konzept 
der Verantwortungsteilung die nkteursspezifische Perspektive in den Vordergrund, denn 
in diesem Konzept geht es um die Arbeitsteilung und Kooperation von staatlichen, 
halbstaatlichen und privaten Akteuren, die in einem bestimmten Politikfeld tätig sind 
und darum, daß jeder von ihnen - wie etwa im Bereich der Sozialpolitik die öffentliche 
Verwaltung, die Wohlfahrtsverbände, Selbsthilfegnippen und neue soziale Bewegungen 
- seinen spezifischen Beitrag zur Erfullung einer öffentlichen Aufgabe leiste;)) Die 
Erkenntnis, daß nicht alle im öffentlichen Interesse liegenden Aufgaben von der staatli- 
chen Verwaltung selbst erfillt werden können, sondern häufig - wie im Bereich der 
Sozialpolitik- eine Gemengelage von öffentlichen, halböffentlichen und privaten An- 
bietern gemeinwohlrelevanter Dienstleistungen existiert (Beispiele: Suchtberatung oder 
Familienhilfe), macht ein Konzept erforderlich, in dem es um die Zuweisung und Defi- 
nition von Rollen staatlicher, halbstaatlicher und privater Akteure geht. In dem Konzept 

'' Vgl. Reinerniann 1994. 
'* Vgl. dazu Schuppert 1997. 
33  Vgl. Trute 1999h sowie Voßkuhle 1999. 



der Verarltwortungsteilung geht es nicht etwa darum, Unterschiede zwischen staatlichen 
und privaten Akteuren einzuebnen; vielmehr macht der Begriff gerade darauf aufmerk- 
sam, daß unter Nutzung der je unterschiedlichen Bindungen, Handlungsorientieriingen 
und Handlungsrationalitäten staatliche und private Akteure ziir gemeinsamen Zielver- 
folgung beitragen können und sollten. 

Ein solches Konzept der Verantwortungsteilung, das zugleich ein Konzept des Neu- 
zuschnitts von öffentlichem, privatem und drittem Sektor darstellt, bedarf - soll es nicht 
im abstrakten und damit zugleich wohlfeilen Begriffshimmel verharren - der konkreti- 
sierenden Umsetzrrng durch Herausarbeitung entsprechender Verantwortungsstruktu- 
ren,34 für deren Entstehen die staatliche Rechtsordnung geeignete Organisations- und 
Handlungsformen bereitzustellen hat, wie etwa durch die Entwicklung eines Venval- 
tung~koo~erationsrechts." Solche Verantwortiingsstrukturen, die notwendig sind, um 
Verantwortlichkeiten nicht zu verwischen und Verantwortungsteilung nicht der Belie- 
bigkeit preiszugeben, sind durchaus schon in Ansätzen vorhanden: nicht von ungefahr 
sprechen wir von einem dualen Rundfunksystem mit einer Grundversorgungsverant- 
wortung der öffentlich-rechtlichen Anbieter, nicht von ungefahr trifft man - bis in die 
Wahl der Begriffe (duales System) - im Umweltrecht auf duale Kontroll- und Entsor- 
gungsstruktiiren als Ausdriick dualer Umweltverantwortung (Öko-~ildit; Verpackungs- 
verordnung). 

Diesen Ansatz gilt es fortzuentwickeln und es wird eine der wichtigsten Aufgaben 
der Rechts- und Verwalti~ngswissenschaft sein, einen gemeinwohlverträglichen Rechts- 
und Organisationsrahmen für kooperatives Verwaltungshandeln zu entwickeln. 

D. Wege kooperativer Gemeinwohlkonkretisierung 

I. Hinfuhrend: Gemeinwohlausrichtung von Organisation und Verfahren 

Dieser Gedanke, daß nicht nur die Konstitution und Steuerung der Verwaltung selbst 
gemeinwohl-orientiert zu gestalten ist, sondern es darüber hinaiis auch einer am Ge- 
meinwohl ausgerichteten ,.konkreten und differenzierten Zuordnung und institiitionellen 
Gestaltung der wechselseitigen Einflußnahmen von staatlichen und gesellschaftlichen 
~ k t e u r e n " ' ~  bedarf, gewinnt ninehmend an Boden, so daß es naheliegt, für die in diese 

34 Vgl. dazu die Beiträge in Schuppert 1999: Silke Ruth Lasko~vski, Duale Verantwortiingsstrukturen 
in Urnweltrecht und Urnweltpolitik: Privatisierungstendenzen irn Recht der Anlagenübenvachung; 
Christoph Gusy, Jenseits von Privatisierung und schlankem Staat: Duale Sicherheitsverantwortung; 
Rainer Pitschar, Verantwortungsteilung in der inneren Sicherheit. Sozietale Sicherheitspartner- 
schai? als Ausdruck einer Verantwortungskooperation von Polizei, Sicherheitsgewerbe und Bür- 
geni; Wolfgang Hoffmann-Riern, Justizdienstleistungen im kooperativen Staat; Mattias Schrnidt- 
Preuß. Duale Entsorgiingssysterne als Spiegelbild dualer Verantwortung: Von der Verpackungsver- 
ordnung zum KreislaufwirtschaRsgesetz; Friedrich Sclioch, Verantwortungsteilung in einer staat- 
lich zu regelnden inforrnationsordnung. 

35 Siehe d,wu Bauer 1999. 
36 Tmte 1996a, S. 955 f. 



Richtung gehenden, durchaus verschiedenen Stimmen nach einem gemeinsamen Über- 
schriften-Dach Ausscl~au zu halten; wir schlagen dafür die Überschrift „Gemeinwohl- 
ausrichtung von Organisation und Verfahren" vor. 

Unter diese Überschrift paßt einmal die Suche Hans-Detlef Horns nach organisatori- 
schen Anforderungen an ein „funktionsgerechtes Zusammenwirken von Staat und Ge- 
sellschaft im Gemeinwohlprozeß", also nach einer funktionsgerechten Gemeinivohlor- 
ganisation: 

„In diesem Sinne wurde der Strukturwandel im Verhältnis von Staat und Gesellschaft 
als Folgewirkung der veränderten Gemeinwohl- und Verwaltungspraxis vermerkt, und 
durch sie werden grundlegende Fragen der Gemeini~ohlorganisation im modernen Ver- 
fasstrngsstaat aufgeworfen. Die Bemühungen um eine Reform der Verwaltung und des 
Venvaltungsrechts finden hier ihr generelles Thema. Dies verweist auf die bereits ange- 
deutete Frage, ob abstrakte Regulative formuliert werden können, die die differenzierte 
Zuordnung der Wahrnehmungskompetenzen von Staat und Gesellschaft im einheitli- 
chen Vorrang der Gemeinwohlhervorl>ringz~ng je sfruktur- und funktionsgerecht zu 
steuern vermögen. Sie ist vom verfassungsstaatlichen Gemeinwohlkonzept, dem die 
Organisation der offenen Gemeinwohlkonkretisierung aufgegeben ist, immanent ge- 
s t e~~ t . "~ '  

Unter diese Überschrift paßt auch, was Udo di Fabio als „Gemeinwohlausrichtung 
der Organisationsstruktur" bezeichnet und am Beispiel von Organisationseinheiten als 
Agenten des Gemeinwohls veranschaulicht hat: 

„Besonders deutlich wird der Ansatz instrumenteller Selbstregulierung im Bemühen 
des Gesetzgebers, gesellschaftliche Organisationsstrukturen auf Gemeinwohlbelange, 
insbesondere die Verwirklichung von Gesetzesvorgaben, auszurichten. Der selbstregu- 
lative Ansatz möchte Rezeptoren fur öffentlich festgelegte Belange in ,egoistische' 
außerstaatliche Systeme einbauen, so wie die Handelsübenvachungsstelle jüngst durch 
das zweite Finanzmarktfördemngsgesetz als ,Agent des Gemeinwohls' in die Börse 
eingebaut worden ist."38 

Schließlich passen unter diese Überschrift auch die grundsätzlichen und weiterfüh- 
renden Überlegungen, die Hans-Heinrich Trute zu einem der zukünftigen Zentralthe- 
men des Gewährleistungsstaates, der Gemeinwohlsicherung durch Organisation trnd 
Verjähren angestellt hat; unter dem Titel der Legitimationsverantwortung des ~ t a a t e s ~ ~  
hat er dazu folgendes ausgefiihrt: 

„[ ...I bedarf es jedenfalls dort weiterer institutioneller Vorkehmngen, wo die staatli- 
che Letztverantwortung die Gemeinwohlfahigkeit der Ergebnisse nicht sichern kann. 
Ihre Grundlage finden sie zunächst in dem demokratischen Prinzip, das eine spezifische 
Qualität von Herrschaft als selbstbestimmte und gemeinwohlfähige sichern soll. Infol- 
gedessen ist die demokratische Legitimation der Verwaltung zu einer zentralen dogma- 
tischen Figur geworden, um die Probleme der Gemeinwohlsicherung angesichts der 
Ausdifferenzierung und Pluralisierung des Steuerungszusammenhangs zu bearbeiten. 
[...I Daher sind in den Fällen, in denen der Staat sich die Handlungsbeiträge Privater 

37 Horn 1993, S. 567. 
3R Di Fabio 1997, S. 245 f. 
" ~ r u n d l e ~ e n d  dazu Schmidt-Aßmann 199 1. 
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außerhalb einer wirksamen Letztverantwortung zu eigen macht oder an sie anknüpft, 
weitere institutionelle Sicherungen zu verlangen, die die Gemeinwohlfnhigkeit der Ko- 
operafionsvorgcinge und Ergebnisse absicl~ern. Ohne daß hierbei schematisch die An- 
forderungen an staatliche Herrschaft nun auf Private übertragen würden, die damit in 
letzter Konsequenz etatisiert würden, geht es danim, aus Schichten einer übenvirken- 
den, also über den staatlichen Bereich hinausreichenden Legitimationsverannt.ortung 
bestimmte Vorfeldsicherungen zu etablieren, die - vergleichbar der schutzrechtlichen 
Dimension der Grundrechte für den privaten Interessenausgleich - bestimmte Mindest- 
standards bei der Verflechtung staatlicher und privater Handliingsbeiträge sicherstellen, 
um durch legitimatorische Vor- oder Nachwirkungen den Status der privaten Akteure 
ihrer Funktion innerhalb der Kooperationsvorgänge anzupassen und ihnen Bindungen 
aufzuerlegen, die eine mangelnde inhaltliche Entscheidungsbeherrschung des Staates 
kompensieren."40 

11. Venvaltungsverfahren als Ordnungsidee kooperativer 
Gemeinwohlkonkretisierung: 
zur Verzahnungshnktion des Venvaltungsverfahrens 

Eine unserer seit je zentralen Thesen ist, daß Veränderungsprozesse moderner Staat- 
lichkeit sich am Neuzuschnitt der an der öffentlichen Aufgabenerfullung beteiligten 
Sektoren (öffentlicher, privater und dritter Sektor) ablesen lassen und daß wir es mit 
einem Prozeß der zunehmenden Verzahnung von öffentlichem und privatem Sektor m 
tun haben4' wie er etwa in der Verzahnungsfunktion von Privatisierung und Regulie- 
rung oder der Sektorenverschränkung durch einen Transfer von Transaktionskosten 
vom öffentlichen in den privaten Sektor zum Ausdruck kommt. An dieser Stelle nun 
gilt es, einen Blick auf den spezifischen Beitrag zu werfen, den das Venvaltungsverfah- 
ren zu diesem Verzahnungsprozeß leistet; dabei wollen wir in vier gedanklichen Schrit- 
ten vorgehen: 

I .  Rollenzuweisung durch Verfahrensbeteiligung 

Venvaltungsverfahren haben es mit Verfahrensheteiligten zu tun, und je mehr nicht- 
staatliche Akteure an Venvaltungsverfahren beteiligt sind, um so mehr wachsen sie aus 
der Rolle reiner Privatheit heraus und werden Bestandteil des Prozesses staatlicher 
Entscheidzlngs$ndzlng und - darauf kommen wir im dritten Gedankenschritt zu spre- 
chen - der kooperativen Gemeinwohlkonkretisierung; bedeutet die Einräumung von 
Beteiligungsrechten nicht nur Rollenzuweisung und ~ollenveränderung,@ sondern auch 
die Zuteilung von Kommunikations- lind Artikzrlationschancen, so liegt auf der Hand, 
daß die Zuteilung von Beteiligungsrechten von ganz zentraler Bedeutung fiir die Gestalt 

40 Trute 1999a, S. 2 1122. 
4 '  Umfassender dazu jetzt Schuppert 2000. 
"' Vgl. Pietzker 1983. 



des jeweiligen Verwaltungsverfalirens ist und einen Schlüsselbegriff der Dogmatik des 
Venvaltungsverfahrensrec1its darzustellen hat.43 

2. Verwaltungsvei$ahrer? als Begegnungsort von Staat und Gesellsclzaft 

Werden der einzelne oder der organisierte Bürger und organisierte Interessen sowie 
Verbände durch Beteiligungsrechte in das Venvaltungsverfahren einbezogen, so werden 
dadurch zugleich Arenen der Komnrunikation und lnteressenartiklrlation eröfiet ,  die 
als Begegnungsort von Staat und Gesellschaft fungieren und so zu einer Verzahnung 
von öffentlichem und privatem Sektor wesentlich beitragen; Schmidt-Aßmann hat in- 
soweit von Begegnungsvorgringen zwischen Staat und Individuen oder gesellschaftli- 
chen Gruppen gesprochen und dazu folgendes ausgefiihrt: 

„Allgemeiner und umgreifender ist der Bedeutungsgewinn verfahrensbezogenen 
Denkens darin begründet, daß es in besonderer Weise der Grundfrage des öffentlichen 
Rechts. der Frage nach dem Verhältnis von Staat und Gesellschaft und seiner zeitgenös- 
sischen Deutung als einer osmotischen Fzinktionsteilung, zugeordnet werden kann. Os- 
mose heißt dauerhafte Zusammenarbeit, nicht nur punktueller Kontakt. Die vielfältigen 
hier angesiedelten Begegnungsvorgänge zwischen Staat und Individuum oder gesell- 
schaftlichen Gruppen finden in der Verfahrensvorstellung ein Ordnungsmodell, das ihre 
zeitliche Dauer, das Angewiesensein aufeinander und die gegenseitigen Einflußnahmen 
gliedert, durchsichtig macht und mit rechtlich handhabbaren Konsequenzen versieht. 
Gerade darauf aber kommt es an; denn wenn die Vorstellung von der gegenseitigen 
Durchdringung von Staat und Gesellschaji mehr sein soll als eine simplifizierende Be- 
schreibung gewisser Realvorgänge, dann müssen diese Vorgänge analysiert, dann müs- 
sen die unterschiedlichen Kräfte und Mechanismen beider Seiten in ihren spezifischen 
Fähigkeiten und Leistungen erkannt und als Bauelemente eines dentokratisch-pluralen 
Entscheidungssystems einander zugeordnet werden."44 

Genau darum geht es, die Entscheidungsvorgänge im Bereich der öffentlichen Ver- 
waltung verfahrensrechtlich zu strukturieren und den Nezizuschnitt von öffentlichem und 
privatem Sektor auch verfahrensrechtlich abzubilden und allszuformen und damit durch 
Verfahrensrecht den iiberholten Dualismus öffentlicher und privater Aufgabenerfillung 
und Entscheidrlngs$nd7ing zu iibeminden. 

3. Verwaltungsverfahren als kooperative Gemein~vohlkonkretisierz~ng 

Ein solches, soeben dargestelltes Verständnis des Verwaltungsverfahrens als Ausgestal- 
tung eines demokratisch-pluralen Entscheidungssysterns ist naturgemäß unvereinbar mit 
einer Vorstellung vom Staat und seiner Verwaltung als alleinigem Akteur zur Bestim- 
mung des Gemeinwohlinteresses: 

„Für die liberalistische Staatsidee des 19. Jahrhunderts wäre eine derartige Verbin- 
dung zwischen Staat und Bürger, zumal eine irgendwie geartete Mitwirkung des Priva- 
ten an staatlicher Entscheidungsfindung prinzipiell undenkbar gewesen. Die beiden 

43  Ziir Arg~imentationsfigiir des Verfahrensrechtsverliältnisses, insbesondere bei mehrpoligen Interes- 
senlagen, siehe Schmidt-Aßmann 1998. 

4"chrnidt-~flrnann 1984, S. 7 f 
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standen sich weithin isoliert gegenüber und jeder hatte ,seine Interessen', der Staat die 
öffentlichen. der Bürger die privaten. Das ,ÖffentlicheL war mit dem Staat ebenso iden- 
tisch wie das ,Privatec mit der ~esellschaft."~' 

Im Anschluß an Peter ~ ä b e r l e ~ ~  hat Walter Schmitt Glaeser diesen Gedanken einer 
Gemeinwohlfindung durch partizipatives Verfahren wie folgt formuliert: 

„Diese Verbindung im gemeinsamen Ziel einer materiell richtigen Entscheidung 
kann aber prozessual nichts anderes sein als Gemeinwoh!jindung. So sehr jedes staatli- 
che Verfahren und damit auch das Venvaltungsverfahren Gemeinwohlkonkretisierung 
ist, so sehr bedeutet die bürgerschaftliche Partizipation dementsprechend Mitwirkung 
an der Gemeinwolilkonkretisierung. Anders ließe sich auch eine Beteiligung von Zivil- 
personen mit gestaltender Funktion ,im' staatlichen Verfahren nicht rechtfertigen. Die 
Anerkennung bürgerschaftlicher Partizipation durch unsere Rechtsordnung ist Ausdruck 
und Folge der Erkenntnis, daß das ,Öffentlichec, das ,öffentliche Wohl', das ,öffentli- 
che Interesse', die Gemeinwohlbindung und Gemeinwohlveni~irklicl~ung als zentrales 
politisches Problem jeder staatlichen Gemeinschaft nicht (mehr) allein Sache des Staa- 
tes, sondern auch (öffentliche) Aufgabe des Bürgers und der Bürgergruppen ist. Weil 
die Frage danach, was Gemeinwohl im einzelnen bedeutet, hic et nunc immer offen ist, 
stellt sich die ,Gemeinivoh!fiage als Kompetenzfiage', als Frage nach der Person oder 
Instanz, die es ,kompetentc verwirklicht. Ein Gemeinwohl aber, das weder vorgegeben, 
weder ,dogmatisiert6 noch beim Staat monopolisiert ist, verlangt für seine inhaltliche 
Fixierung Kompetenzpluralismus, ein pluralistisches und damit ein partizipatives Ver- 
fahren. Umgekehrt ist der ,Pluralismus der Verfahren [. . .] legitimierender Aiisdruck 
und Konsequenz des Pluralismus der Gemeinwohlgesichtspunkte in der heutigen res 
publica'."47 

4. Intensivierung der Verfahrensjirnktion durch 
kooperative Veni)altungsverfahren und Ve~fahrensprivatisierunp 

Bedeutet schon die Verfahrensbeteiligung von Betroffenen und von gesellschaftlichen 
Gruppen eine Verschränkung von Staat und Gesellschaft, so wird dieser Prozeß durch 
kooperative Venvaltungsverfahren und die sog. Verfahrensprivatisierung erst ni einem 
tiefgreifenden Verzahnungsprozeß. Die verschiedenen Erscheinrrngsforn~en kooperati- 
ver I'eni.alfiingsverfnhren sind insbesondere von Jens-Peter Schneider genauer darge- 
stellt \vorden, aus dessen ~bhandl~ingen~%ir  auf zwei Beispiele verweisen können, in 
denen die Verzahnung von Staat und Gesellschaft besonders plastisch hewortritt: ge- 
meint ist die privatisierte Ab~n~~ngsvorbereitzrng durch den sog. Vorhaben- und Er- 
schließungsplan, die sich zugleich als Verlagerung von Transaktionskosten von der 
öffentlichen Venvaltung auf den privaten Investor verstehen Iäßt sowie die Regulie- 
rungsstrategie des sogenannten Öko~udi t ,  dessen Herzstück, der sog. Umweltgutachter- 
ausscliuß, als institutionelles Scharnier zwischen Verwaltung und privater Selbstorgani- 

" Schmitt Glaeser 1981. S. 54. 
46 Häberle 1970. 
17 Schmitt Glaeser 1984 S. 59.61 (die Zitate stamnien von Häberle 1970). 
48 Vgl. Sclineidcr 1995, Schneider 1996. 



sation fungiert und insoweit ein bemerkenswertes Beispiel für die organisatorische Um- 
setzung einer Verwaltungskooperation von öffentlichen und privaten Akteuren eines 
Politikfeldes bildet. 

Der mit der Installierung von kooperativen Verwaltungsverfahren und anderen Er- 
scheinungsformen der Verfalirensprivatisierung notwendig verbundene Rückzug des 
Staates aus der alleinigen Verfahrensherrschaft, zu dem er aus Gründen der Komplexi- 
tätsverarbeitung vielfach gezwungen ist, wirft die naheliegende Frage auf, wo die Gren- 
zen einer Teilprivatisierung der I/efahrensveranhuortung verlaufen und wie sich dieser 
Teilrückzug des Staates in das von uns schon vorgestellte Konzept der Verantwortungs- 
stufung einordnen Iäßt. Wolfgang Hoffmann-Riem hat dazu die folgenden, uns über- 
zeugenden Überlegungen angestellt, mit denen wir diesen Gliederungspunkt der Ver- 
zahnungsfiinktion des Verwaltungsverfahrens abschließen wollen: 

„Die Möglichkeiten staatlicher Strzrktzrrierung des Privatverfahrens sind durch ver- 
fahrensmäßige Vorkehrungen noch keineswegs ausgeschöpft. Reicht die Strukturierung 
des Rahmens, ggf. ergänzt um Zielvorgaben und Verhaltenspflichten, nämlich nicht 
aus, um die normative Entscheidungsrichtigkeit zu sichern, so kann der Staat regelmä- 
ßig seine rechtlich fortbestehende Ergebnisveraniwortung reaktivieren. So muß der von 
Privaten erarbeitete Entwurf eines Vorhaben- und Erschließungsplans noch durch die 
Gemeinde beschlossen werden, die voll an das Abwägungsgebot in seinen ergebnis- 
wie verfahrensmäßigen Elementen gebunden ist; die Umweltverträglichkeitspnifung 
durch den Vorhabenträger unterliegt der nachvollziehenden Amtserrnittlung der Behör- 
de; die Bauanzeige samt Übersendung der Prüfunterlagen schließt nicht aus, daß die 
Behörde die Einhaltung der Vorgaben vor Baubeginn pnift, es sei denn, auch dies wird 
gesetzlich ausgeschlossen. Die so dokumentierte latente Erfüllungsverantwortung soll 
zugleich Vonvirkungen auf die privat verantworteten Verfahrensschritte ausüben: Die 
auf sie verwandten Mühen wären nämlich umsonst, wenn die spätere behördliche Aner- 
kennung ausbliebe. 

Allerdings darf nicht verkannt werden, daß in solchen Fällen nur noch eine verdünnte 
Erfullungsverantwortung geblieben ist. Die Verfahrensprivatisiening wäre ja auch 
sinnwidrig, wenn die Behörde sich durch sie nicht entlastet fühlen dürfte. Nur rigide 
Rechtspositivisten können übersehen, daß die behördliche Sachverhalts-, N'ertungs- 
lind AhwLi'p1ngsherrschaf/ faktisch zurückgenornmen wird und daß dies auch rechtlich 
gebilligt ist. Insofern ist die Redeweise von einer fortbestehenden staatlichen ErfüI- 
lungsverantwortung irreiiihrend: Diese ist nämlich zur Az!ffanp~eranh~ortung mutiert. 
Es handelt sich zunächst um eine parallel zum Privatverfahren verlaufende, häufig 
durch Informations- und Koordinatiorispflichten näher konkretisierte Begleitverantwor- 
tung; nach Abschluß des privat verantworteten Teils wird sie zur nachvollziehenden 
Auffangverantwortung, die darauf zielt, daß das Ergebnis zumindest kursorisch in ver- 
fahrensmäßiger und inhaltlicher Hinsicht überprüft wird. Sie ist zugleich die Grundlage 
für den potentiell anschließbaren ~e r i ch t s schu tz . "~~  

4Y Hoffmann-Riern 1996, S. 9 fE 
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111. Venvaltungsorganisation als Steuerungsressource 
kooperativer Gemeinwohlkonkretisierung 

Die Beschäftigung mit diesem Punkt kann kurz ausfallen, weil die Grundargumentation 
ähnliche Wege gehen würde wie in dem vorhergehenden Abschnitt über die Verzah- 
nungsfunktion des Venvaltungsverfahrens. Kooperative Gemeinwohlkonkretisierung 
vollzieht sich nicht nur in und durch Verfahren, sondern auch in lind durch Organisation 
(und dem dazugehörigen Organisationsrecht). Dies kommt allerdings erst dann in den 
Blick, wenn man die Organisation öffentlicher Aufgabenerfullung nicht einfach als eine 
Frage der instrumentellen Zweckmäßigkeit ansieht, also als ein eher technisches Pro- 
blem, sondern Organisation und 0rgani.satinnsrecht als S~etrerut~g.~ressoirrce begreift. 

I .  Organisation und Organisationsreclit als Stezrerungsressour-ce 

Die Funktion von Organisation und Organisationsrecht als Steuerungsressource des 
Venvaltungshandelns ist erst vor kurzen1 -wie man wohl formulieren kann - ,entdecktL 
worden, wovon der von Eberhard Schmidt-Aßmann und Wolfgang Hoffinann-Riem 
herausgegebene Band .,Venvaltungsorganisationsrecht als ~teuerungsressoi i rce~ ein 
beredtes Zeugnis ablegt. In dem Vonvort zii diesem Bande haben sie uns diesen Steue- 
rungsansatz gegenüber der öffentlichen Verwaltung als Organisation wie folgt erklärt: 

„Venvaltungsorganisationsrecht als Steiierungsressource fragt danach, wie die in Or- 
ganisationen angelegten Regulierungsstmktiiren rechtlich so erfaßt, abgestützt und be- 
einflußt werden können, daß sie ihrerseits auf die für rechtliches Entscheiden wichtigen 
Prämissen eingehen und einen Entscheidungsprozeß fordern können, der dem Ziel der 
Entscheidungsrichtigkeit dient. Dabei miiß man sich freilich vor simplifizierenden 
Steuerungsvorstellungen hiiten. Organisationen sind sehr komplexe Gebilde. Sie bün- 
deln stets mehrere Faktoren und führen sie zu einem Wirkungsgefuge zusammen. Per- 
sonal, Arbeitstechniken, Handliingsroutinen und Motivationsanreize bilden so eigene 
Rationalitätsmuster aus. Formelle und informelle Elemente. Ablauf- und Aufbaustruk- 
turen und Selbstverständnisse verbinden sich und bringen ein Potential ins Spiel, das 
externe Steuerungsvorgaben auf eine eigenständige lind eigenwillige Art aufnimmt und 
verarbeitet. I~enz~nltrti7gsorganisntiansrec~it steuert nicht ~rnmittelhar die einzelne Ver- 
wnltungsentscheid~~ng, sondern beeinjlzflt die strukt~irellen I'ornzcssetzr~ngeiz des Ver- 
utnltens. Wie es auf ein komplexes Gebilde einwirken soll, so muß es seinerseits ein 
hinreichend breites Spektrum von Regelungsansätzen in sich aufnehmen. Es muß sich 
Erkenntnisse der Organisationswissencchaften zu eigen machen lind komplementäre 
Steuerungsleistungen benachbarter Rechtsgebiete, insbesondere des Haushaltsrechts 
und des öffentlichen Dienstrechts, in seine Uberlegiingen einbeziehen." 

Was liegt also bei diesem steuerurigstheoretischen Ansatz näher, als Organisation 
und Organisationsrecht dazu ZLI nutzen, die oben skizzierten Konzepte der Verantwor- 
tungsstufung und Verantwortungsteilung mit Strukturen zu versehen, genauer: dualen 
Verantwortungsstnikturen, in denen die Verantwortungsteilung organisatorisch Gestalt 
annimmt. 

50 Vgl. Schmidt-AßinannlHoffmann-Riem 1997. 



2. Organisation dz/aler Veran~i~ortun~~strukturen 

Zwei Beispiele, die uns besonders prägnant erscheinen, mögen insoweit zur Illustration 
genügen: 

a) Das Öko-Audit als Ausdrucksfom dualer Umweltverantwortung 

Daß das hier nicht näher darzustellende Öko-~udit-system5' als Erscheiniingsform 
einer dualen Umweltverantwortung von Staat und Wirtschaft verstanden werden kann 
und muß, ergibt sich mit großer Klarheit aus der amtlichen Begründung zur Verordnung 
(EWG) Nr. 1836 93 des Rates vom 29.6.1993 über die freiwillige Beteiligung gewerbli- 
cher Unternehmen an einem Gemeinschaftssystem für das Umweltmanagement und die 
Umweltbetriebsprüfung (ABI. Nr. L 16811 vom 10.7.1993), in der es zur eigenen Um- 
weltverantwortiing der privatwirtschaftlichen Unternehmen wie folgt heißt: 

„In dem von der Kommission vorgelegten lind in der Entschließung des Rates vom 1.  
Februar 1993 im Gesamtkonzept gebilligten Programm ,Für eine dauerhafte und tim- 
weltgerechte Entwicklung' wird die Rolle und die Verantwortung dei- Unternehmen 
sowohl für die Stärkung der Wirtschaft als auch für den Schutz der Umwelt in der Ge- 
meinschaft unterstrichen. 

Die Industrie trägt Eigenverantwortung fiir die Bewältigung der Umweltfolgen ihrer 
Tätigkeiten und sollte daher in diesem Bereich zu einem aktiven Konzept kommen. 

Diese Verantwortung verlangt von den Unternehmen die Festlegung und Umsetzung 
von Umweltpolitik, -zielen und -Programmen sowie wirksamer Umweltmanagementsy- 
steme: die Unternehmen sollen eine Umweltpolitik festlegen, die nicht nur die Einhal- 
tung aller einschlägigen Umweltvorschriften vorsieht, sondern auch Verpflichtungen 
zur angemessenen kontinuierlichen Verbesserung des betrieblichen Umweltschutzes 
umfaßt." 

b) Die Verpackungsverordnung als Ausdrucksfom dualer 
Entsorgungsverantwortung 

Daß die hier nicht näher darzustellende Verpackungsverordnung und das auf ihr beru- 
hende sog. Duale system2 als Erscheinungsform einer dualen Entsorgungsverantwor- 
tung verstanden werden kann und muß, ist von Hans-Joachim Koch in der folgenden 
Argumentation klar herausgearbeitet worden: 

„Die Verpackungsverordnung hat geradezu paradigmatischen Charakter fiir die Ver- 
wirklichung einer Vereinfachungsstrategie, nämlich der Aufgahenprivatisienrng inner- 
halb eines staatlichen Ar4ffangrahmens. [. . .] 

Die Verpackungsverordnung normiert eine partielle Aufgabenprivatisiening insofern, 
als neben die nach allgemeiner Ansicht fortbestehende Entsorgungspflicht der zuständi- 
gen Körperschaft des öffentlichen Rechts die Rücknahmepflichten des Handels bzw. 
des von ihm geschaffenen Sammel- und Venvertungssystems treten. Um die unmittel- 
bare Pflicht abzuwenden, unternimmt das Duale System große Anstrengungen zur Er- 
reichung der gesetzlich vorgegebenen Sammelqiioten, so daß eine entscheidende fakti- 
sche Entlastung der unverändert entsorgungspflichtigen Körperschaften eintritt. Diese 

" Vgl. Schneider 1995. 
Grundlegend für das Duale System Ewringmannlvan Mark 1990 
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Entlastungswirkung kann durch eine sinnvolle Umsetzung des Abstininiungsgebots des 
5 6 I11 3 VerpackV gefordert werden. Insofern liegt eine Aufgabenprivatisiening im 
Sinne einer kirmulativen Veranhvortlichkeit von Staat und Privaten mit starker Stimu- 
lierung der privaten Verantwortung vor."" 

IV. Staatlich verordnete oder angeregte gesellschaflliche Selbstregulierung 
als staatliche Induziemng von Gemeinwohlbeiträgen Privater 

Nach Matthias Schmidt-Preuß - und in dieser Befundbeschreibung wird ihm kaum 
jemand widersprechen wollen - sind „[d)]ie Erscheinungsformen moderner Verwaltung 
zwischen den Polen gesellschafilicher Seibstreguliemng und staatlicher Steuerung [.. .] 
durch die Abkehr vom klassischen Gestaltungsmodus imperativer Zielvenvirklichung 
mgunsten arbeitsteiliger Gemeinwohlkonkretisierung durch Staat und Private gekenn- 
~eichnet".'~ Gestaltungsmittel dieser arbeitsteiligen Gemeinwohlkonkretisiening ist der 
strategische Einsatz und die strategische Nutning von Erscheinungsformen gesell- 
schaftlicher Selbstreguliemng, in dem der Staat durch rechtlichen oder faktischen, ins- 
besondere motivationalen Druck gemeinwohlfordernde Beiträge privater Wirtschafts- 
sub-jekte induziert. Innerhalb dieser Gesamtstrategie, freiwillige, private Initiative und 
Aktivität als Beitrag zur Erfillung öffentlicher Aufgaben zu induzieren, kann man - so 
der Vorschlag von Schmidt-Preuß - zwei, allerdings nahe beieinanderliegende Steue- 
mngsstrategien unterscheiden, nämlich die sogenannte Kontextsteuemng und die refle- 
xive Steuemng. 

Was zunächst die reflexive Steuerung angeht, so wird ihre Wirkungsweise von 
Schmidt-Preuß wie folgt beschrieben: 

„Sie ist dadurch gekennzeichnet, daß der Staat private Wirtschaftssubjekte internen 
Informations-, Lern- und Selbstkontrollprozessen aussetzt, die sie zu den gewünschten 
Gemeinwohlbeiträgen - gleichsam aus freier Einsicht - veranlassen sollen. Induktiv 
wirkt hier Selbsterkenntnis, nicht Fremdbestimmung. Erste vorsichtige Ansätze reflexi- 
ver Steuemng finden sich bereits bei der obligatorischen Selbstkontrolle durch Be- 
triebsbeaufrragte im Immissionsschutz-, Abfall-, Wasser- und Strahlenschutzrecht so- 
wie in weiteren Formen der [. . .] immer wichtiger werdenden Eigenübenvachzrng. [. . .] 
Herausragendes Beispiel reflexiver Steuerung aber ist das fakultative Öko-Audit - ne- 
ben seiner [auch, d. Vfs.] [ .  . .] kontextspezifischen Wirkungsweise. Hier wird dem Un- 
ternehmen ein wirkungsvoller Selbstkontroll- und Erkenntnismechanismus geradezu 
implantiert."'5 

Daß mit dieser Steiierungsstrategie Maßnahmen und Ergebnisse gefordert werden, 
die zugleich im ureigensten Unternehmensinteresse liegen, mindert - wie Schmidt- 
Preuß völlig zu Recht betont - „nicht den Wert dieses Gestaltungsmodus, sondern cha- 
rakterisiert nur ein weiteres Mal die strategische Verbindung von Privatinteressen zind 

53 Kocli 1996, S. 2 17 f. 
4 Schmidt-Preuß 1997, S. 228. 
55  Ebd., S. 192 ff. 



Gemeini.r,ohl, die für gesteuerte Seibstreguiierung symptomatisch ist". Was die Kon- 
textsteuerung angeht, so skizziert Schmidt-Preiiß sie wie folgt: 

„Kontextsteuerung als neuartiger Gestaltungsmodus liegt vor, wenn der Staat selbst- 
regulative, gemeinwohlfordernde Systeme installiert, den Privaten aber die Freiheit Iäßt, 
ob sie sich hieran beteiligen und wie sie die systeminternen Ziele und Anforderungen 
erreichen bzw. venvirklichen wollen. 

Dabei induziert der Staat das Verhalten Privater, indem er Alternativen strukturell 
vorprägt und die Wirtschaftssubjekte einem motivationalen Systemdruck aussetzt. 

a) Dieser kann sich einmal aus einer Kombination von ordnungsrechtlichen Prirnär- 
pj7ichren mit einer Abivendungsbefugnis zugunsten derjenigen ergeben, die sich freiwil- 
lig einem selbstregulativen, gemeinwohlrealisierenden System anschließen; Prototyp ist 
die Verpackungsverordnung. 

b) Der verhaltensinduzierende motivationale Druck kann zum anderen faktisch-ökono- 
mischer Natur sein, wie das Beispiel des fakiiltativen Ö k o ~ u d i t  zeigt. Als gewichtiger 
Steueningsfaktor erweist sich dabei die Mobilisierung der Öffentlichkeit. Hier doku- 
mentiert sich die Europäisiening als ein Strukturmerkmal gesteuerter Selbstregulierung. 

C) Zu den kontextsteuernden Systemen zählen schließlich Zielvorgaben, wie sie auch im 
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz vorgesehen sind."56 

Wenn man die objektiv-finale Logik dieser Induzierung von Gemeinwohlbeiträgen 
Privater beschreiben will, so liegt sie in einer kunstvollen Verknüpfung einer Offerte 
zur Mitarbeit an gemeinwohlfordernden institutionellen Arrangements bei gleichzeitiger 
unattraktiver Gestaltung der möglichen Handlungsaltemativen undloder des Einbaus 
eines Rechtfertigungsnvanges fur die Ausschlagung der Gemeinwohlofferte. 

Wenn man diese Überlegungen Revue passieren Iäßt, so mag man im ersten Moment 
das Gefuhl haben, einem zwar schwierigen, aber doch nicht nur ab und an gelingenden 
Zauberkunststück beizuwohnen, nämlich der Verwandlung von Eigennutz in Gemein- 
nutz. Aber gerade eine solche Verwandlung im Sinne der Ersetzung des einen durch das 
andere, ist es nicht, sondern vielmehr eine Parallelschaltung von Eigeninteresse und 
Gemeininteresse, wobei der Witz dieser Steuerungsstrategie gerade darin besteht, das je 
individuelle Handlungs- und Nutzenkalkül der Beteiligten vorauszusetzen und zu re- 
spektieren, dabei aber zu versuchen, die dadurch freigesetzten durchaus egoistischen 
Energien auf die Mühle des Gemeinwohls zu lenken. 

E. Zur Rolle des Rechts bei der kooperativen 
Gemeinwohlhervorbringung 

In diesem letzten Abschnitt unserer tour d'horizon zum Thema „Gemeinwohldefinition 
im kooperativen Staat" soll nach der spezifischen Rolle des Rechts gefragt werden, die 
es bei der Venvirklichung der Ordnungsidee kooperativer Gemeinwohlhervorbringung 
spielen könnte und sollte. Ein hervorragender Einstieg für unsere dazu anzustellenden 

Ebd., S. 230. 
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Überlegungen findet sich in dem schon zitierten Beitrag von Trute „Vom Obrigkeits- 
staat zur Kooperation", in dem es zu den dem Recht abzufordernden Struktiirierungslei- 
stungen fiir Kooperationsbeziehungen wie folgt heißt: 

„Es geht darum, wie das Recht den Rahmen fur Kooperationen umschreibt, u' 'ie es 
die Interessen bewertet und damit Positionen in Kooperationsprozessen verteilt, die 
Gemeinwohlverträglichkeit von Prozeß und Ergebnissen der Kooperation - und damit 
deren Rezeptionsfähigkeit sichert. Es geht also nicht tim die zu einfache Alternative von 
Ordnungsrecht und Kooperation, sondern um die rechtliche Strukturierung von Koope- 
ration. Dies ist mit einer Verrechtlichung von Kooperation und informalen Verwal- 
tungshandeln nicht gleichzusetzen. Vielmehr tritt eine andere Wirkzing von Recht in den 
Vordergnind, nämlich die Ermöglichung, Strukturierung und Begrenning von Koopera- 
tion."j7 

Genau dies ist der entscheidende Punkt: Es geht um die Ermöglichung und Struktu- 
rierung von Kooperation, also nicht um deren Anordnung oder detaillierte Feinsteue- 
rung, demnach auch nicht um regulatives Recht, sondern um eine andere Wirkung von 
Recht, um Wirkung, die wir an anderer Stelle als Bereitstellungsfunktion des Rechts 
bezeichnet haben und an die wir jetzt anknüpfen wollen. 

I. Zur Bereitstellungsfunktion des Rechts 

I .  Bereitstellungsfunkrion des Rechts und Steuerung des Verwalttrngshandelns 

Von der Bereitstellungsfunktion des Rechts zu sprechen, schien uns hilfreich zu sein,5g 
um besser erklären zu können, wie das Verwaltungshandeln - also das Handeln einer 
als Entscheidungssystem verstandenen Verwaltung - durch Recht eigentlich gesteuert 
wird, nämlich einmal - natürlich - durch mehr oder weniger exakt formulierte Ent- 
scheidungsprogramme (in Form von ~ese tzen) , '~  zum anderen aber - beim Versagen 
inhaltlicher Detailsteuerung um so wichtiger - durch strukturelle Entscheidungsvorga- 
ben, niimlich durch die vor allem vom Staats- und Verwaltungsrecht zu leistende Be- 
reitstellung geeigneter Organisations-, Verfahrens- und Entscheidungstypen, um die 
Verwaltung in den Stand zu setzen, die ihr gestellten Aufgaben rechtsstaatlich und ef- 
fektiv zugleich bewältigen zu können. 

Dieser Gedanke, daß das Verwaltungsrecht - einschließlich eines funktionsfähigen 
Haushalts- und Dienstrechts - all das bereitzustellen hat, dessen die Venvaltung als 
Entscheidungs- und Handlungssystem zu ihrer Aufgabenerfullung bedarf, kann man 
verallgemeinernd als Bereitstellungsfirnktion des Rechts bezeichnen und damit - von 
dem Zusammenhang der Steuerung des Venvaltungshandelns durch Verwaltungsrecht 
abstrahierend - auch azrfdas Rechtssj~stem insgesawzt übertragen, wie es kürzlich von 
Wolfgang Hoffman-Riem in Bezug auf die bereitstellende Rahmenfunktion des Zivil- 
rechts für die Ausübung der Privatautonomie getan worden ist.'" 

" Trute 1999a, S. 26 f. 
'' Vgl. Schuppert 1993, S .  96 ff. 
' 9  Vgl. dazu Schuppert 1998c. 
'O Vgl. Hoffmann-Riern 1997. 



Von daher liegt die Frage nahe, ob man auch von einer Bereitstellungsfunktion des 
Rechts für die Gemeinwohlhervorbringung sprechen und wie man deren Wirkungswei- 
se beschreiben kann. Auf dem Weg dorthin wollen wir einige Überlegungen Josef Isen- 
sees vorstellen, die - f i r  den Kenner nicht überraschend - mit dem Zusammenhang von 
Bereitstellungsfunktion des Rechts und dem Subsidiaritätsprinzip zu tun haben. 

2. Bereitstellungsfunktion des Rechts und Gemeinivohlhervorbringz~ng durch 
nicl7tstaatliche Akteure 

Das Subsidiaritätsprinzip, das die Aufgabe hat, die Wirkungsfelder der Privatinitiativen 
offen zu halten, gehört flir Isensee zur Gemeinwohlkonzeption des freiheitlichen Ver- 
fassungsstaates: „Das Subsidiaritätsprinzip begrenzt das aktuelle Handeln des Staates, 
nicht aber seine Gemeinwohlverantwortung als so~che."~' Geht es danach - so können 
wir fortfahren - um das miteinander auszutarierende Verhältnis vom Vorrang dezentra- 
ler Vemlirklichung des Gemeinwohls durch Individuiim und Gesellschaft und dabei 
gleichzeitig fortbestehender staatlicher Gemeinwohlverantwortung, so könnte das In- 
stniment dieser Austariening in der Bereitstellung einer rechtlichen Rahmenordnung für 
dezentrale Gemeinwohlhervorbringung zu finden sein. 

In der Tat ist die Argumentation lsensees wohl so zu verstehen, eine Argumentation, 
die zunächst mit der Perspektive des Bürgers als Grundrechtsträger beginnt, um sodann 
zur Perspektive des Staates überzuwechseln und nach der seiner Rechtsordnung unter 
der Geltung des Subsidiaritätsprinzips zukommenden Funktion zu fragen. Was zunächst 
die gnindrechtliche Fundierung des Subsidiaritätsgedankens angeht, so ist sie für uns 
auch deshalb von besonderem Interesse, weil aiic1.i hier die Formel vom Eigennzltz als 
Vehikel des Gemeinwohls eine signifikante Rolle spielt: 

,,Die Gemeinwohlhervorbringzrng durch Grtrndrechfsiräger unterscheidet sich we- 
senhaft von der durch den Staat, weil sie nicht auf dem objektiven Prinzip des Amtes 
gründet, sondern auf dem subjektiven der Freiheit. Der Grundrechtsträger befindet über 
das Ob und das Wie seines Handelns; er ist in seinen Motiven, Zielen und Maßstäben 
nicht von vornherein festgelegt. Er braucht nicht auf Eigennutz, weder auf materiellen, 
noch auf ideellen ,zu verzichten'. Der Egoismzis wird als selhsh~erständlicher Beweg- 
grzlnd der Grtlndrechtsaktivität und als Vehikel des Gemeinwohl vorausgesetzt. So geht 
das Grundgesetz ohne weiteres von der legitimen Privatnützigkeit des Eigentums aus, 
wenn es die ,zugleich6 bestehende Sozialpflichtigkeit benennt. Der Altruismus des So- 
zialstaates zehrt über die Steuer gleichsam parasitär vom Egoismus der Bürger, welche 
die Verteilungsmasse des Sozialprodukts erwirtschaftet haben. Die gemeinwohlwichti- 
ge Materie der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen wird über das Koalitionsgrund- 
recht der tarifautonomen Regelung durch die Repräsentanten der gegenläufigen Grup- 
peninteressen überant~ortet."~' 

Angesichts des Vorrangs individueller und gesellschaftlicher Verwirklichung des 
Gemeinwohls beschränkt sich die Aufgabe des Staates darauf, die für diese dezentrale, 

6' lsensee 1988, Rn. 79. 
'' Ebd.. Rn. 83. 
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nicht-staatliche Gemeinwohlhervorbringurig benötigten Entfaltungsfreiräume zu ge- 
währleisten und offen zu halten: 

„Das Subsidiaritätsprinzip verkörpert das liberale Konzept dezentraler Venvirkli- 
chung des Gemeinwohls im Feld der konkurrierenden Staatsaufgaben. Den Individuen 
und gesellschaftlichen Verbänden kommt der Vorrang in der Wahrnehmung zu, wenn 
sie bereit und fähig sind, den öffentlichen Interessen, die auf dem Spiele stehen, zu 
genügen. Das Subsidiaritätsprinzip setzt die verfassungsstaatliche Teleologie in eine 
Kompetenzregel um. Die Erfüllung öffentlicher Aufgaben durch Private gehört zur 
gmndrechtlichen Freiheit. Diese ist ursprunghaft gegeben und keiner Rechtfertigung 
bedürftig. Einer solchen aber bedarf der Staat, der als Instrument des Gemeinwohls 
geschaffen ist, dazu bestimmt, die Voraussetzungen für die Entfaltung der Individuen 
und Gruppen zu gewährleisten und dazu verpflichtet, den Trägern der urspninghaften 
Freiheit das Wirkungsfeld offen~uhalten."~~ 

Damit ist es nur noch ein kleiner Schritt zu der - wie wir es nennen - Bereitstellungs- 
funktion des Rechts oder - wie lsensee es nennt - zu einem - aus der Sicht des Staates 
- instnimentalen Gemeinwohlbegriff: 

„Aus dem Blickwinkel des Staates verkürzt sich das Gemeinwohl auf das Instrumen- 
tarium, das die Individuen und Verbände zur Erreichung ihrer jeweiligen Ziele benöti- 
gen. Die Reichweite staatlicher Verantwortung wird durch den engeren instrumentalen 
Gemeinwohlbegriff b e ~ t i m m t . " ~  

11. Gemeinwohl ermöglichende und Gemeinwohl unterstützende 
Funktionen des Rechts 

Diese Funktionsbeschreibung haben wir dadurch gewonnen, daß wir in einer in der 
Abhandlung Gertrude Lübbe-Wolffs über ,,Recht und Moral im ~ m w e l t s c h u t z " ~ ~  auf- 
gefundenen Überschrift mit dem Titel „Moral ermöglichende und Moral unterstützende 
Funktionen des Rechts" den Begriff Moral durch den des Gemeinwohls ersetzt haben. 
Ob dies generell zulässig wäre, soll hier nicht näher untersucht werden. Uns erschien 
jedoch dieser Kunstgriff durchaus legitim, ermöglicht er uns doch, die uns interessie- 
rende Rolle des Rechts bei der Gemeinwohlhervorbringung durch insbesondere nicht- 
staatliche Akteure klarer und schärfer zu sehen. 

Gertrude Lübbe-Wolf erklärt uns die Moral ermöglichende und Moral unterstützende 
Funktion des Rechts am Beispiel der Abfallentsorgiing in privaten Haushalten: 

„Abfallsortierung beispiels\~eise hat, abgesehen von den vergleichsweise wenigen 
Haushalten, die über einen eigenen Garten verfiigen und daher zumindest ihre kompo- 
stierbaren Abfalle sinnvoll selbst verwerten können, nur einen Sinn, wenn die sortierten 
Abfalle den Haushalten auch als sortierte abgenommen und getrennten Verwertungen 
bzw. Beseitigungswegen zugefiihrt werden. Diese differenzierte Abnahme und Entsor- 
gung der verschiedenen Abfallaktionen ergibt sich, weil sie eo ipso keinen Gewinn 

63 Ebd., Rn. 167. 
" Ebd., Rn. 79. 
65 Liibbe-Wolff 1999. 



abwirft, nicht von selbst sondern muß auf der Grundlage von Rechtsvorschriften orga- 
nisiert werden. Ein System differenzierter Erfassung, Verwertung und Beseitigung un- 
terschiedlicher Haushaltsabfallaktionen mit der ganzen dazugehörigen aufwendigen 
Infrastruktur fur die Bereitstellung, Abfuhr und Behandlung der Abfalle in Anlagen, für 
die die lnvestitionskosten in die Hunderte Millionen gehen, kann aber gar nicht auf die 
Beine gestellt werden, wenn es allein der Umweltmoral der Abfallerzeuger überlassen 
bleibt, ob und wie sie sich mit eigenen Sortierleistungen an dem System beteiligen wol- 
len. Ohne allgemeine, rechtliche Vorgaben für die Abfallsortierung sind also die Vor- 
aussetzungen dafür, daß entsprechende moralische Antriebe sinnvoll zur Geltung kom- 
men können, gar nicht herstellbar. Die Fi~nktioit des Rechts, ~rmweltmoralische 
Verhaltensmöglichkeiten iiberhaupr erst zu eroflnen, scheint mir sehr viel hervorhe- 
benswerier als der von Frey und Oberholzer-~ee'~ problematisierte motivationspsycho- 
logische Verdrängungseffekt. Das umweltbezogene Recht ist voll von Bestimmungen, 
die in ähnlicher Weise den Raum der Möglichkeiten umweltmoralischen Verhaltens 
nicht etwa verengen, sondern im Gegenteil erweitern."" 

Wenn wir auch im vorletzten Satz dieser zitierten Passage den Begriff der Moral 
durch den des Gemeinwohls ersetzen, so kommen wir bei geringfügiger Umformulie- 
ning zu der folgenden Funktionsbeschreibung des Rechts bei der Gemeinwohlhervor- 
bringung: 

Von zentraler Bedeutung ist die Funktion des Rechts, gemeinwohlverträgliche und 
gemeinwohlfordernde Verhaltensmöglichkeiten zu eröffnen und dazu zu motivieren. 
Gemeinwohlorientiertes Recht ist gekennzeichnet durch Bestimmungen und Bereitstel- 
lung von institutionellen Arrangements, die den Raum gemeinwohlfordernden Verhal- 
tens erweitern und kontinuierlich offen halten. 

Wie gerade dieses Beispiel der Abfallentsorgung und die von uns gewählte Formu- 
lierung ,,Bereitstellung von institutionellen Arrangements" zeigen, geht es weniger um 
den sonst mit der Steuerungsleistung von Recht konnotierten Begriff von verhaltensdi- 
rigierenden Bestimmungen im Sinne von „Vorschriften", sondern - um ein zweites Mal 
die Formulierung Trutes zu ebrauchen - um eine andere Wirkung von Recht, nämlich 
- wie Liibbe-Wolf es nenn& - um die Inrtitrionalisierung eines Ordnungsrahmens 
oder - wie wir es zu formulieren vorziehen würden - die Bereitstellung eines institutio- 
nell verfestigten Ordnungsrahmens für gemeinwohlverträgliches Verhalten. Diese insti- 
tzrtionelle Komponente scheint uns nicht nur wichtig, sondern unverzichtbar ni sein, wie 
gerade auch ein Riickblick auf die soeben vorgestellten Überlegungen von Schmidt- 
Preuss zusätzlich belegt, da die von ihm favorisierte Steuerungstechnik bei Licht bese- 
hen eine Steuerung durch institzrtionelle Arrangements (Eigenüberwachung. Betriebs- 
beauftragte, Öko-~ud i t  etc.) darstellt. Wenn - wofür vieles spricht und was in einer 
späteren Untersuchung näher auszuformulieren sein wird - Steuerung durch Recht in 
ihrem Schwerpunkt nicht Steuerung durch Vorschriften, sondern institutionelle Steue- 
rung, also Steuerung durch Institutionen ist,69 so gewinnen auch die anschließenden 

FreyIOberholzer-Gee 1996. 
67 Lübbe-Wolff 1999, S. 40 f. 
" Ebd., S. 28. 
" Interessante Überlegungen dazu finden sich bei Böckentörde 1993 sowie bei Lepsius 1997. 
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Überlegungen von Gertrude Lübbe-Wolf an Bedeutung, in denen sie für den Umgang 
mit den im Mittelpunkt des Umweltschutzes stehenden Kollektivgütern im Sinne einer 
schonenden Nutzung die Entwicklrrng einer instirutionellen Kultzrr anmahnt; dazu fihrt 
sie das folgende - wie uns scheinen will - weiterführende aus: 

„Erforderlich ist vielmehr die - für alle Kollektivgüter, an denen große Kollektive 
partizipieren, nur mit Hilfe rechtlicher Regelungen mögliche Institutionalisierung eines 
Ordnungsrahmens, der die sozialverträgliche Nutzung und gegebenenfalls erforderliche 
Pflege des jeweiligen Kollektivgutes ohne Überstrapazierung der moralischen Lei- 
stungsfähigkeit der Beteiligten ermöglicht. 

Damit ist eine Forderung an das Nutzerkollektiv formuliert, die in benig auf die In- 
dividuen des Kollektives der Forderung entspricht, sich als gute Bürger zu verhalten 
durch Mitwirkung am Aufbau und an der Erhaltung von Institutionen, die die erforder- 
lichen Steuerungs- und Ordnungsleistungen erbringen. In bezug auf den Umweltschutz 
sind dies unter anderem, ja sogar ganz wesentlich, die Institutionen eines wirksamen 
umweltschützenden Rechts. 

Richtiges Verhalten in bezug auf die Bildung und Erhaltung vernünftiger Institutio- 
nen hängt nicht nur von den moralischen Dispositionen der Akteure, sondern in beson- 
ders hohem Maße von kognitiven Voraussetzungen, von der - häufig kontroversen und 
oft auch prinzipiell unaufklärbaren - Richtigkeit zugrunde gelegter Annahmen und 
Prognosen über gesellschafiliche und außergesellschaftliche Sachverhalte und deren 
Steuerbarkeit ab. Differenzen über institutionell richtiges Vorgehen müssen und können 
deshalb nicht ohne weiteres als moralische Differenzen gedeutet werden. Sachlicher 
Auseinandersetzung und damit der Az@ndrrng institutionell verniinfiiger Lösungen 
förderlicher ist es jedenfalls, wenn die Beteiligten auf der Basis der Prämisse operieren, 
daß bestehende Differenzen sachlicher Natur sind. 

Wenn hier in bezug auf den Umweltschutz und in bezug auf die Nutzung von Kollek- 
tivgütern im allgemeinen für eine Moral der Mitwirkung an vernünfiigen institutionel- 
len Lösungen plädiert wird, zielt das deshalb nicht etwa auf eine Moralisiemng der 
Politik. Es wird keineswegs empfohlen, nun die politische Auseinandersetzung über 
vernünftige institutionelle Lösungen als Stätte des Kampfes zwischen gut und böse, 
oder doch wenigstens zwischen gut und weniger gut, zu interpretieren. Um Mißver- 
ständnisse in dieser Richtung zu vermeiden, sollte wohl besser von einer Kultur als von 
einer Moral der Mitwirkung an vernünftigen institutionellen Lösungen die Rede sein."" 

Da Gertrude Lübbe-Wolff nun schon ihrerseits den Begriff der Moral durch den der 
Kultur ersetzt hat - unser „Austauschtnck" also außer Anwendung bleiben kann - geht 
es nun nur noch darum, das Gemeinwohl in den zitierten Text zu schmuggeln, was etwa 
so aussehen könnte: 

Wenn wir die Wirkungsweise von Gemeinwohl ermöglichendem und Gemeinwohl unter- 
stützendem Recht beschreiben sollten, so bestünde sie darin, vernünftige, gemeinwohlver- 
trägliche, institutionelle Lösungen anzubieten, die Mitwirkung daran durch rechtlich ver- 
mittelten, motivationalen Druck attraktiv zu machen und so zur Entwicklung einer 

'O Lübbe-Wolff 1999, S. 28/29/3013 1 .  



gemeinwohlorientierten Kultur der Mitwirkung an vernünftigen institutionellen Lösungen 
beizutragen. 

IJI. Vom eingrenzenden zum freisetzenden Recht 

Es ist vielleicht kein Zufall, daß eine weitere, uns wichtig erscheinende Charakterisie- 
ning möglicher Wirkungsweisen von Recht ebenfalls aus dem Bereich des Umwelt- 
rechts kommt. Gerd Winter hat in seinem Beitrag über „Perspektiven des Umwelt- 
rechts"" vorgeschlagen, zwei Typen von Recht zu unterscheiden, nämlich 
eingrenzendes Recht und freisetzendes Recht. Unter eingrenzendem Recht versteht 
Winter interventionistisches  echt," mit dem der Staat, z. B. im Chemikalienrecht, 
qualitative und quantitative Maßstäbe durchzusetzen versucht, sich damit ganz allein 
vom Kontrollaufwand her ständig überfordert und damit notwendig ein Vollzugsdefizit 
in Kauf nimmt. Ein Ausweg aus diesem Dilemma könnte seiner Auffassung nach durch 
einen vermehrten Gebrauch vom Rechtstyp des freisetzenden Rechts gefunden werden, 
wobei dieses freisetzende Recht durch Winter dadurch gekennzeichnet wird, das die 
sonst von außen oktroyierte Berücksichtigiing von Umweltbelangen in den Verhaltens- 
kodex der umweltrelevanten Akteure selbst implantiert wird, und zwar - nota bene - 
durch institutionelle Steuerung, sei es durch eine gemeinwohlorientierte Veränderung 
der Entscheidz~ngsstruktrrren in Unternehmen (Berichtspflichten, Betriebsbeauftragte), 
sei es durch Installierztng von Gerneinwohlagenten (Verbandsklage) oder von Gemein- 
wohlplaketten (amtliche oder selbstadministrierte Gütezeichen). Mit den dazu angestell- 
ten Überlegungen Winters schließt sich gewissermaßen ganz von allein der Kreis unse- 
res Gemeinwohl-Raisonnements: 

„Der Ausweg aus dieser Situation kann nur sein, daß in das mobilisierende, die Na- 
turkräfte und das Individuum freisetzende Recht selbst die Solidarität mit der Umwelt 
eingebaut wird, so ähnlich, wie die Rücksichtnahme auf die Arbeitskraft auch nicht als 
reines Verwaltiingsprogramm durchgesetzt worden ist, sondern in das Unternehmens- 
reclit eingebaut worden ist. Das freisetzende Recht mz$ also mit ökologiscl~en 
Rück.vichten infiziert werden. Die eindimensionale ökonomische Zielverfolgung, die 
sich mit diesem Recht etabliert hat, muß erweitert werden, so daß ökologische 
Interessenvertretiing unmittelbar in ihm repräsentiert ist und nicht immer nur über 
nachträglich kontrollierende Venvaltungsprogramme vermittelt wird. 

Ich nenne nur einige Beispiele für eine solche Umformung. Im bereits erwähnten Un- 
temehmensrecht könnte man den Rechtsbegriff des Gesellschaftsinteresses, der z. B. die 
Informationspflichten des Vorstandes gegenüber den Aktionären und die Haftung fur 
gesellschaftsschädigende Einflußnahme absteckt, erweitern, so daß über das Aktionärs- 
interesse hinaus nicht nur, wie bereits anerkannt, die Managerperspektive und die Ar- 
beitnehmerbelange, sondem auch der Umweltschutz in ihn eingehen. Auch an den Um- 
bau der Entscheidungsstrukruren im Unternehmen ist zu denken: Auf den nicht 

7'  Vgl. Winter 1988. 
72 So seine eigene Formulierung; zum Begriff des interventionistischen Rechts siehe ferner Stolleis 

1949. 
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gesellschaftsrechtlicli erfaßten unteren Ebenen gibt es bereits eine Vielzahl von Be- 
triebsbeaufiragten, und f i r  die Vorstandsebene ist ein Umweltdirektor vorgeschlagen 
worden. Weiterhin kommt eine Erweitening der Publizität von Gesellschaften in Rich- 
tung Energie- und Ökobilanz in Betracht. 

Das Recht der Verbrauclzerinforma1ion sollte um Uinweltaspekte ergänzt werden. Zu 
klären wäre, wann Umweltthemen ansprechende Werbung als irrefuhrend anzusehen ist 
und ob die Verbandsklage gem. 5 13 Abs.2 Ziff.3 UWG insoweit eröffnet werden kann. 
Unausgeschöpft sind auch die Möglichkeiten amtlicher oder selbstadministrierter Giite- 
zeicl?en. Kritischer Sichtung unter dem Umweltschutzaspekt, aber auch im Hinblick auf 
die Verarbeitungskapazität der Verbraucher bedürfen die Kennzeichnungspflichten des 
produktbezogenen ~mweltrechts."" 
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